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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freunde und 
Gäste unserer schönen Stadt,

das Jahr 2025 neigt sich langsam dem Ende zu, und wir befinden uns inmit-
ten der festlichen Vorweihnachtszeit – einer Zeit, die uns hoffentlich auch ein 
wenig zur Ruhe kommen lässt und uns die Hektik des Alltags vergessen lässt. 
Bald ist Weihnachten, das Fest der Besinnung, des Lichts und der Hoffnung. Es 
ist eine gute Gelegenheit, zurückzublicken auf das, was wir gemeinsam im ver-
gangenen Jahr erreicht haben, aber auch mit Zuversicht und voller Tatendrang 
in das neue Jahr zu schauen.

2025 war für Bad Blankenburg ein Jahr voller Herausforderungen, aber auch 
voller schöner Momente und wichtiger Fortschritte. Gemeinsam haben wir viele 
Hürden gemeistert und zahlreiche Projekte vorangetrieben. Besonders hervor-
heben möchte ich:

• Die gute Entwicklung unseres Haushalts
• Die Genehmigung und den Bau des neuen Hotels
• Der erste Duathlon im Schwarzatal, das Lavendelfest, das 650-jährige 

Jubiläum von Fröbitz, die Adventsmeile, Burg Advent auf dem Greifen-
stein und viele weitere wunderbare Feste, die unsere Stadt lebendig ge-
macht haben.

Ein großes Dankeschön an alle Vereine, die das Leben in Bad Blankenburg so 
bereichern! Besonders erwähnen möchte ich den Kurstadtverein, der mit viel 
persönlichem Engagement, Fördermitteln und Spenden zwei wunderschöne 
neue Brunnen für unsere Stadt geschaffen hat. Das ist ein tolles Beispiel für 
den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft.

Die Vorweihnachtszeit ist eine Zeit des Lichts, der Hoffnung und der Besinnung. 
Die Lichter an unseren Adventskränzen und in den Fenstern erinnern uns an 
die Wärme und Geborgenheit, die uns als Gemeinschaft verbinden. Lassen Sie 
uns diese besondere Zeit nutzen, um innezuhalten, uns auf das Wesentliche 
zu besinnen und neue Kraft zu schöpfen – sowohl für uns selbst als auch für 
unsere gemeinsame Zukunft.

Mein herzlicher Dank gilt all denen, die sich in diesem Jahr für unsere Stadt 
eingesetzt haben – sei es als Bürgerinnen und Bürger, als Familien, in der 
Freiwilligen Feuerwehr, in Vereinen, in der Stadtverwaltung oder in den vielen 
wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die unser Bad Blankenburg so lebens-
wert machen. Ihr Engagement ist das Fundament für die positive Entwicklung 
unserer Stadt, und dafür danke ich Ihnen von Herzen!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest, erholsame Feiertage und einen guten, glücklichen Start ins neue Jahr 
2026. Möge das kommende Jahr Ihnen Gesundheit, Freude und viele wun-
derbare Momente bringen und uns gemeinsam dabei helfen, Bad Blankenburg 
noch weiter voranzubringen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Thomas Schubert
Bürgermeister der Stadt Bad Blankenburg

Grußwort des Bürgermeisters zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel
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Öffentliche Bekanntmachung
Schriftliche Anordnung des Thür. Landesamt für Verbraucherschutz, Linderba-
cher Weg 30, 99099 Erfurt vom 27.11.2025.
Vollzug des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz – 
SprengG) i.V. mit der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV)
Anordnung eines Abbrennverbotes für pyrotechnische Gegenstände der Ka-
tegorie F2 für den Bereich des Altstadtsanierungsgebietes und die nördlich 
angrenzenden Grundstücke in der Stadt Bad Blankenburg zum Jahreswechsel 
2025 / 2026

Allgemeinverfügung

1. Es wird angeordnet, dass am 31.12.2025 und am 01.01.2026 in der Stadt 
Bad Blankenburg im Bereich des Altstadtsanierungsgebietes und in den 
nördlich angrenzenden Grundstücken pyrotechnische Gegenstände der Ka-
tegorie F2 nicht abgebrannt werden dürfen.

2. Das Gebiet der Allgemeinverfügung wird in dieser Anordnung wie folgt ein-
gegrenzt:
• im Westen:

- von der Einmündung des Weges zwischen Friedrich-Ebert-Straße 8 und 
12 in die Friedrich-Ebert-Straße entlang der westlichen Straßenfront 
der Friedrich-Ebert-Straße bis zur Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Kö-
nigseer Straße/Obere Marktstraße

- von der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Königseer Straße/Obere 
Marktstraße entlang der südlichen Straßenfront Königseer Straße bis 
Königseer Straße 13 über die Straße bis zur Königseer Straße 14

- entlang der nördlichen Straßenfront von der Königseer Straße 14 und 
der Obere Marktstraße bis zur Einmündung Esplanade

- von der Einmündung Esplanade entlang der westlichen Straßenfront 
Esplanade bis zur Einmündung Am Römischen Berg

- von der Einmündung Am Römischen Berg entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze der Grundstücke Am Römischen Berg 2a und 2b 
bis zu deren nordwestlicher Ecke; 

• im Norden:
- von der nordwestlichen Ecke der Grundstücke Am Römischen Berg 2a 

und 2b entlang der nördlichen Grundstücksgrenzen Esplanade 1 bis 14 
einschließlich der zwei nördlich Esplanade 5 und 6 liegenden Grundstü-
cke

- entlang der nördlichen Grenze der beiden nördlich Esplanade 5 und 
6 liegenden Grundstücke und der zwischen Esplanade 1 und 2 bis Es-
planade 5 liegenden Grundstücke einschließlich des dahinterliegenden 
Grundstücks (Flurstück 2996) bis zur nordöstlichen Ecke des Grund-
stücks Esplanade 1 am Burgweg;

• im Osten:
- entlang des westlichen Straßenrandes Burgweg und Zeigerheimer Weg 

über die Untere Marktstraße bis zur Kreuzung Untere Marktstraße/
Bahnhofstraße/Friedrich-Ebert-Straße;

• im Süden:

Amtliche 
Bekanntmachungen

- von der Kreuzung Untere Marktstraße/Bahnhofstraße/Friedrich-Ebert- 
Straße entlang des Gewässerverlaufs Rinne bis zum Weg zwischen 
Friedrich-Ebert-Straße 8 und 12;

- entlang des Weges zwischen Friedrich-Ebert-Straße 8 und 12 bis zur 
Einmündung in die Friedrich-Ebert-Straße.

- Der Lageplan mit der Darstellung der Verbotszone (Anlage) ist Bestand-
teil dieser Anordnung.

3. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wird angeordnet.

Im Auftrag Achim Keller
Dezernent

Öffentliche Bekanntmachung
und Auslegung 

der Jahresrechnungen 2022 und 2023 
der Stadt Bad Blankenburg

Hiermit wird bekanntgegeben, dass die Jahresrechnungen 2022 und 2023 
der Stadt Bad Blankenburg in der Sitzung des Stadtrates am 03.12.2025 mit 
Beschlüssen festgestellt und die Entlastung des Bürgermeisters aus den Jah-
resrechnungen 2022 und 2023 der Stadt Bad Blankenburg mit Beschlüssen 
erteilt wurde.

Die festgestellten Jahresrechnungen 2022 und 2023 mit ihren Anlagen sowie 
der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes mit den Beschlüssen über die Fest-
stellung der Jahresrechnungen und der Entlastungen liegen vom 18.12.2025 
bis 01.01.2026 in der Stadtverwaltung Bad Blankenburg, Finanzverwaltung 
während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Bis zur Feststellung der folgenden Jahresrechnung 2024 werden die Jahres-
rechnungen 2022 und 2023 in der Stadtverwaltung Bad Blankenburg, Finanz-
verwaltung zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Bad Blankenburg, den 08.12.2025

Thomas Schubert
Bürgermeister

Öffnungszeiten Burg Greifenstein
Von November 2025 bis März 2026 gelten fol-
gende Öffnungszeiten:

Burggelände (oberer Burghof und Aussicht-
sturm): Sonnabend und Sonntag von 11:00 Uhr 
bis 15:30 Uhr geöffnet

Burgschänke: Sonnabend und Sonntag von 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet 
(Witterungsbedingt). Montag bis Freitag geschlossen. Familien- und Gruppen-
feiern sind auch gern nach vorheriger Absprache außerhalb dieser Öffnungs-
zeiten möglich. An den Weihnachtfeiertagen und zwischen den Feiertagen zum 
Jahresende ist geöffnet.
Telefon: 0175 4733561, E-Mail: burgschaenke@burg-greifenstein.de oder 
schuetzen-franke@web.de, www.burgschänke-greifenstein.de

Falknerei Burg Greifenstein: In der Zeit vom 3. November 2025 bis März 
2026 ist die Falknerei in der Winterpause!
Im Frühjahr 2026 werden die Falkner wieder mit den Flugvorführungen starten. 
Nähere Informationen folgen Anfang nächsten Jahres. 
E-Mail: greifvogelerlebnis@web.de, www.falknerei-greifenstein.de oder Ins-
tagram: falknerei_burg_greifenstein

www.burg-greifenstein.de

– Ende des amtlichen Teils –


